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Ist die HARTZ IV-Gesetzgebung verfassungskonform?
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Die HARTZ IV-Gesetzgebung, vorrangig das SGB II, verstößt (in über 40 Fällen) gegen
die Gültigkeitsvoraussetzung für nach Maßgabe des Art. 19 Abs. 1 Satz 1

GG Grundrechte einschränkbare Gesetze gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG (Zitiergebot)
und ist von daher ungültig. Ihre Anwendung ist verfassungswidrig.
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Expertise

Die sogenannte Hartz-IV-Gesetzgebung beruht einfachgesetzlich vorwiegend auf den
Vorschriften  des  SGB  II,  zzgl.  entsprechender  Vorschriften  aus  anderen
Sozialgesetzbüchern,  wie  SGB  III  und  SGB  X.  Zu  ihrer  Anwendung  muss
eine Berechtigung  zum  Bezug  von  staatlichen  Leistungen  zur  Sicherung  des
Lebensunterhalts nach § 7 SGB II vorliegen.

Die Grundrechte als unmittelbar geltendes Recht

Die der einfachen Gesetzgebung vorausgehende und diese begründende Berechtigung
zum Erhalt staatlicher Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts leitet sich ab
aus  folgenden  verfassungsrechtlichen  Grundrechten  (nicht  nur)  für
Leistungsempfänger  als  Grundrechtsträger,  welche  wiederum  gemäß Art.  1  Abs.  3
GG die  Gesetzgebung,  vollziehende  Gewalt  und  Rechtsprechung  als  unmittelbar
geltendes Recht binden, weshalb die öffentliche Gewalt als Grundrechtsverpflichtete
oder Garantenträgerin bezeichnet wird:

Art. 1 Abs. 1 GG – Das Grundrecht auf menschliche Würde und deren Achtung und
Schutz durch alle staatliche Gewalt

Die  Würde  des  Menschen  ist  unantastbar.  Sie  zu  achten  und  zu  schützen  ist
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

Art.  1 Abs.  2  GG – Das  Grundrecht  auf  die  Unverletzlichkeit  der  Grundrechte  als
Ausfluss der Menschenrechte

Das  Deutsche  Volk  bekennt  sich  darum  zu  unverletzlichen  und  unveräußerlichen
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und
der Gerechtigkeit in der Welt.

Art. 1 Abs. 3 GG – Das Grundrecht auf unmittelbare, erlaubnisfreie Rechtskraft der
Grundrechte sowie die Unterwerfung der öffentlichen Gewalt unter diese Grundrechte

Die  nachfolgenden  Grundrechte  binden  Gesetzgebung,  vollziehende  Gewalt  und
Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.

Art. 20 Abs. 1 GG – Das Grundrecht auf den demokratischen Sozialstaat

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.

sowie  das  Grundrecht  auf  eine  ordnungsgemäße  Beleihung  der  staatlichen  Gewalt
durch das Volk als Souverän gemäß

Art. 20 Abs. 2 GG – Das Grundrecht auf Demokratie und Volkssouveränität

Alle  Staatsgewalt  geht  vom  Volke  aus.  Sie  wird  vom  Volke  in  Wahlen  und
Abstimmungen  und  durch  besondere  Organe  der  Gesetzgebung,  der  vollziehenden
Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
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und

Art. 20 Abs. 3 GG – Das Grundrecht der Rechtsbindung der öffentlichen Gewalt an
die Gesetze

Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und
die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.

Es  handelt  sich  hier  also  um  ein  zwar  einfaches,  dennoch  komplexes  Geflecht
aufeinander  abgestimmter  Grundrechte  in  Verbindung  mit  diese  Grundrechte
einfachgesetzlich auf den Einzelfall anwendbar machen sollenden einfachgesetzlichen
Bezugsberechtigungen,  welche  das  Grundrecht  des  Bürgers  auf  Leistungen  zur
Sicherung  des  Lebensunterhalts bereits  durch  das  Grundgesetz  als  ranghöchste
Rechtsnorm der Bundesrepublik Deutschland garantieren.

Geschützt sind die verfassungstragenden Grundsätze zudem durch

Art. 79 Abs. 3 GG – Ewigkeitsgarantie

Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche (…) die in den Artikeln 1 und 20
niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig.

Eine wichtige Garantie der Grundrechte stellt hierbei Art. 1 Abs. 3 GG dar, welcher die
Grundrechte  nicht  –  wie  vor  Inkrafttreten  des  Grundgesetzes  –  als  bloße
Staatszielbestimmungen  erscheinen  lässt,  welche  (erst)  erreicht  werden  sollen,
ansonsten  und  aktuell  jedoch  von  der  Einzelfallgewährung  der  öffentlichen  Gewalt
abhängen.  Die  juristische  Neuartigkeit  der  Garantievorschrift  des Art.  1  Abs.  3
GG verleiht den Grundrechten zum Einen die Qualität von unmittelbar geltenden und
wirkenden Rechten und zum Zweiten, durch die ebenfalls unmittelbare Bindung der
öffentlichen Gewalt, die Qualität von Abwehrrechten des Bürgers gegen jede Form von
ungesetzlichem Eingriff durch den Staat.

Grundrechte können jedoch durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes,  z.B.  durch
Rechtsverordnungen,  eingeschränkt  werden.  Die  dafür  benötigten  Voraussetzungen
werden definiert durch die Vorschriften der

Art. 19 Abs. 1 GG – Einschränkung von Grundrechten

Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines
Gesetzes eingeschränkt werden kann, muss das Gesetz allgemein und nicht nur für
den Einzelfall gelten. Außerdem muss das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des
Artikels nennen.

und

Art. 19 Abs. 2 GG – Wesensgehaltsgarantie

In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.

Der Wesensgehalt  eines Grundrechts  ist  in  der  Rechtsliteratur  und Rechtsprechung
sehr umstritten. Unbestritten jedoch ist der Wesensgehalt eines Grundrechts im Sinne
des Absatz 2 »angetastet«, wenn seine Anwendung versagt oder verboten wird.

Absatz  1  schreibt  die  hauptsächlichen  Gültigkeitsvoraussetzungen  für  Grundrechte
einschränkende  Gesetze  vor.  Ist  ein  Grundrecht  einschränkbar,  so  ist  dies  dem
Grundrecht selbst zu entnehmen, wie z.B.

Art. 2 Abs. 2 GG – Die Grundrechte auf Leben, Gesundheit und Freiheit

Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person
ist  unverletzlich. In  diese  Rechte  darf  nur  auf  Grund  eines  Gesetzes  eingegriffen
werden.

Soweit also nach dem Grundgesetz nach Maßgabe des Art. 19 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1
GG ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden
kann,  muss  das  Gesetz  gemäß Art.  19  Abs.  1  Satz  2  GG zur  Vermeidung  seiner
Ungültigkeit  das  Grundrecht  unter  Angabe  des  Artikels  nennen  (vgl.  hierzu
Prot.Parl.Rat;  HptA. 47.  Sitz.  StenBer S.620 lks.,  Abg. Dr.  Dehler: »Wir wollen diese
Fessel des Gesetzgebers…«; BVerfGE 2, 121; Bonner Kommentar zum GG, 1950, Anm.
II 1 zu Art. 19).

Erfüllt  dementsprechend  ein  Grundrechte  einschränkendes  Gesetz  diese
Gültigkeitsvoraussetzung  nicht,  ist  es  ungültig  und  damit  in  Verbindung  stehende
Rechtsfolgen  nichtig.  Eine  nachträgliche  Heilung  durch  späteres  Einfügen  der
betroffenen Grundrechtsartikel kommt auf Grund des Charakters der Vorschrift als eine
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vorab zu erfüllende nicht in Frage (vgl. BVerfGE 5, 13; Bonner Kommentar zum GG,
1950, Anm. II 1 zu Art. 19).

Einschränkungen von Grundrechten durch die Hartz-IV-Gesetzgebung

Die  folgenden  Normen  des  SGB  II  –  Das  Zweite  Buch  Sozialgesetzbuch  –
Grundsicherung für Arbeitsuchende – in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai
2011 (BGBl. I S. 850, 2094), das zuletzt durch Artikel 9 Absatz 1 des Gesetzes vom 3.
April 2013 (BGBl. I S. 610) geändert worden ist – schränken einfachgesetzlich folgende
Grundrechte ein:

1. § 2 Abs. 1 S. 2   u. 3 SGB II (Grundsatz des Forderns) – Art. 2 Abs. 1 GG; Art. 12 GG:
Die Pflicht zum Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung verstößt gegen den
Grundsatz  der  Vertragsfreiheit  und  schränkt  so  das  Grundrecht  auf  die  freie
Entfaltung der Persönlichkeit  gemäß Art.  2 Abs.  1 GG unzulässig ein,  da durch
dessen Wahrnehmung weder die Rechte anderer verletzt werden noch gegen die
verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstoßen wird. Die Pflicht zur
Annahme einer  zugewiesenen  Arbeit  schränkt  das Grundrecht  der  Freiheit  der
Berufswahl  gemäß Art.  12  Abs.  1  GG ein  und  ermächtigt  das  Jobcenter  zur
gemäß Art. 12 Abs. 3 GG dahingehend unzulässigen Zwangsarbeit.

2. § 2 Abs. 2 S. 2 SGB II   (Grundsatz des Forderns) – Art. 2 Abs. 1 GG; Art. 12 GG: Die
Pflicht  des  Leistungsberechtigten,  seine  Arbeitskraft  zur  Beschaffung  des
Lebensunterhalts  für  die  mit  ihnen  in  einer  Bedarfsgemeinschaft  lebenden
Personen  einzusetzen,  schränkt  unzulässig,  da  keine  Verletzung  der  Rechte
anderer und auch kein Verstoß gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das
Sittengesetz  durch  den  Normadressaten  vorliegt,  sowohl  sein  als  auch  das
Grundrecht der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen auf die
freie  Entfaltung  der  Person  gemäß Art.  2  Abs.  1  GG und  die  freie  Berufswahl
gemäß Art.  12  Abs.  1  GG ein,  da  zum  Einen  sowohl  eine  Fürsorge-  und
Einstandspflicht  und  auch  eine  Fürsorge-  und  Einstandsannahme  ohne  die
Maßgabe  einer  entsprechenden  Willenserklärung  der  Betroffenen  begründet
werden und zum Anderen eine gemäß Art. 12 Abs. 3 GG dahingehend unzulässige
Zwangsarbeit.

3. § 7 Abs. 3 Ziff. 3  .c) SGB II (Leistungsberechtigte) – Art. 2 Abs. 1 GG: Die Vorschrift
der  Annahme eines  wechselseitigen  Willens,  einer  gegenseitigen  Verantwortung
sowie  eines  gegenseitigen  Einstehens  einer  mit  der  erwerbsfähigen
leistungsberechtigten  Person  hinsichtlich  in  einem  gemeinsamen  Haushalt
zusammen  lebenden  Person  und  ohne  die  Maßgabe  einer  entsprechenden
Willenserklärung  der  Betroffenen  schränkt  hier  das  Grundrecht  auf  die  freie
Entfaltung  der  Persönlichkeit  gemäß Art.  2  Abs.  1  GG unzulässig  ein,  da  durch
dessen Wahrnehmung weder die Rechte anderer verletzt werden noch gegen die
verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstoßen wird.

4. §  7 Abs.  3a SGB II   (Leistungsberechtigte)  – Art.  2 Abs.  1 GG: Die Vorschrift  der
Annahme  der  Vermutung  eines  wechselseitigen  Willens,  einer  gegenseitigen
Verantwortung sowie eines gegenseitigen Einstehens einer mit der erwerbsfähigen
leistungsberechtigten  Person  hinsichtlich  in  einem  gemeinsamen  Haushalt
zusammen  lebenden  Person  und  ohne  die  Maßgabe  einer  entsprechenden
Willenserklärung  der  Betroffenen  schränkt  hier  das  Grundrecht  auf  die  freie
Entfaltung  der  Persönlichkeit  gemäß Art.  2  Abs.  1  GG unzulässig  ein,  da  durch
dessen Wahrnehmung weder die Rechte anderer verletzt werden noch gegen die
verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstoßen wird.

5. § 7 Abs. 4a SGB II   (Leistungsberechtigte) – Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG, Art. 11 Abs. 1
GG:  Die  Verbindung  von  Sozialleistungen  zur  Sicherung  des  Lebensunterhalts,
welche zuvörderst durch das Sozialstaatsprinzip gemäß Art. 1 GG i.V.m. Art. 20
Abs. 1 GG begründet werden und demzufolge keine Leistungspflicht begründen
können,  da sie gemäß Art.  1 Abs.  3 GG die öffentliche Gewalt  als  unmittelbar
geltendes Recht binden, mit einer dem entgegenstehenden Anwesenheitspflicht
am Wohnort des Leistungsempfängers,  zudem über einen die durchschnittliche
Arbeitszeit  bei  weitem  übersteigenden  Zeitraum,  schränkt  hier  sowohl  das
Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit gemäß Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG auf Grund
des  möglichen  Entzugs  der  Lebensgrundlage  ein  als  auch  das  Grundrecht  auf
Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet gemäß Art. 11 Abs. 1 GG.

6. § 9 SGB II   (Hilfebedürftigkeit) – Art. 2 Abs. 1, Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG, Art. 14 Abs.
1 GG: Die Abhängigkeit der Definition der Hilfebedürftigkeit von der Erfordernis
des Erhalts der Hilfe von Angehörigen verletzt zum einen unzulässiger Weise das
Prinzip des Sozialstaats gemäß Art. 1 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG und schränkt
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zum  Anderen  ohne  die  Maßgabe  einer  entsprechenden  Willenserklärung  der
Betroffenen  auch  das  Grundrecht  auf  die  freie  Entfaltung  der  Persönlichkeit
gemäß Art. 2 Abs. 1 GG unzulässig ein, da durch dessen Wahrnehmung weder die
Rechte anderer verletzt werden noch gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder
das  Sittengesetz  verstoßen wird.  Weiterhin  ist  zu besorgen,  dass im Falle  des
Mangels des Einstehens der Angehörigen das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der
körperlichen  Unversehrtheit  gemäß Art.  2  Abs.  2  S.  1  GG eingeschränkt  wird.
Darüber  hinaus stellt  diese Form von Zwangseinstand eine Einschränkung  des
Grundrechts  auf  Garantie  des  Eigentums gemäß Art.  14 Abs.  1 GG desjenigen
Angehörigen  dar,  welcher  ohne  seine  Zustimmung  und  ohne  erkennbare
dementsprechende gesetzlich begründete Fürsorgepflicht für den Hilfebedürftigen
materiell einstehen soll.

7. § 10 Abs. 2 Ziff. 5  . SGB II (Zumutbarkeit)  – Art. 12 GG: Das sich aus Art. 1 GG
i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG ergebende Sozialstaatsprinzip ist die verfassungsmäßige
Grundlage  der  freiheitlichen-demokratischen  Grundordnung  und  begründet
gemäß Art. 1 Abs. 3 GG keine Pflicht zur Gegenleistung wegen des Erhalts von
Hilfeleistungen, da die Grundrechte die Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und
Rechtsprechung  als  unmittelbar  geltendes  Recht  binden,  demzufolge  die
Fürsorgepflicht  des  Staates  dem  Grundgesetz  als  unmittelbar  geltende  Pflicht
immanent und demnach ohne Anerkenntnis einer Gegenleistung zu gewähren ist.
Es ist hier also der Staat, dem gegenüber der Grundrechtsträger einen Anspruch
hat und nicht der Staat hat einen Anspruch gegenüber dem Grundrechtsträger.
Demzufolge ist  auch hinsichtlich  des  Zwangsarbeitsverbots  außer  im Falle  des
Ausnahmetatbestands  der  strafrechtlich  begründeten  Freiheitsentziehung  keine
wie  auch  immer  geartete  Zumutbarkeit  entgegen  dem  Grundrecht  der  freien
Berufswahl gemäß Art. 12 Abs. 1 GG ableitbar, es sei denn dieses Grundrecht wird
i.S.d. Art. 19 Abs. 1 GG eingeschränkt, weshalb hier von einer solchen auszugehen
ist.  Dahingehend stellt  jedoch der durch §  10 Abs.  2 Ziff.  5 SGB II begründete
Zwang zur Beendigung einer Erwerbstätigkeit keine Regelung im Sinne des Art.
12 Abs. 1 GG dar.

8. § 12 SGB II   (Zu berücksichtigendes Vermögen) – Art.  14 Abs. 1 GG: Da für die
Berechnung des Bezugs der Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitsuchende
als Vermögen alle verwertbaren Vermögensgegenstände zu berücksichtigen sind,
ist die hier vorliegende Einschränkung der Eigentumsgarantie gemäß Art. 14 Abs.
1 GG nach Maßgabe des Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GG durch Gesetz bzw. auf Grund
eines Gesetzes offensichtlich.

9. § 14 S. 2 SGB II   (Grundsatz des Förderns) – Art. 2 Abs. 1 GG: Die Benennung eines
persönlichen  Ansprechpartners  sowohl  für  die  leistungsberechtigte  Person  als
auch für die mit dieser in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen schränkt
auf  Grund  der  zwangsweisen  Zuordnung  der  in  die  Bedarfsgemeinschaft
subsumierten Personen in Abhängigkeit von einer Person und ohne die Maßgabe
einer entsprechenden Willenserklärung der Betroffenen das Grundrecht  auf  die
freie Entfaltung der Persönlichkeit gemäß Art. 2 Abs. 1 GG ein, da es den in einer
Bedarfsgemeinschaft  lebenden  Personen  das  Recht  verwehrt,  eine  eigene
Bedarfsgemeinschaft  zu  bilden für  den Fall  des Mangels  einer  entsprechenden
Willenserklärung zum gegenseitigem Einstehen.

10. §  15 Abs.  1 S.  6 SGB II   (Eingliederungsvereinbarung)  – Art.  2 Abs.  1 GG: Eine
Eingliederungsvereinbarung ist gemäß dem Grundrecht auf die freien Entfaltung
der  Persönlichkeit  und  auch  dem  Namen  nach  ein  Akt  der  freiwilligen
Vertragsvereinbarung  unter  Berücksichtigung  der  Vertragsfreiheit.  Der
rechtsstaatlich  unzulässige  Zwang  zum  Abschluss  eines  öffentlich-rechtlichen
Vertrages  in  Form  eines  Verwaltungsaktes  im  Falle  der  Wahrnehmung  des
Grundrechts  auf  die  freie  Entfaltung  der  Persönlichkeit  gemäß Art.  2  Abs.  1
GG und  eine  damit  verbundene  Weigerung  zum  Abschluss  eines  solchen
Vertrages  durch  den  Normadressaten  schränkt  das  Grundrecht  auf  die  freie
Entfaltung der Persönlichkeit gemäß Art. 2 Abs. 1 GG unzulässig ein, zumal hier
weder  die  Rechte  anderer  verletzt  werden noch gegen die  verfassungsmäßige
Ordnung oder das Sittengesetz verstoßen wird.

11. § 16d SGB II   (Arbeitsgelegenheiten) – Art. 2 Abs. 1 GG, Art. 11 Abs. 1 GG, Art. 12
GG:  Der  übliche  Zwang  zur  Wahrnehmung  einer  im  öffentlichen  Interesse
liegenden, zusätzlichen Arbeit unter Ausschluss einer entsprechenden Vergütung,
denn  eine  Aufwandsentschädigung  ist  keine  solche,  schränkt  auf  Grund  des
Mangels  an  einer  dem  Grundrecht  auf  die  freie  Entfaltung  der  Persönlichkeit
gemäß Art.  2  Abs.  1  GG entsprechenden  Handlungswahl  zur  Ausübung  einer
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solchen Arbeit das entsprechende Grundrecht ein, ohne das hier weder die Rechte
anderer  verletzt  werden  noch  gegen  die  verfassungsmäßige  Ordnung  oder  das
Sittengesetz  verstoßen  wird.  Der  Zwang  zur  Ausübung  einer  solchen  Arbeit
verbunden mit der Maßgabe eines unfreiwilligen Ortsaufenthaltes am Ort der Arbeit
schränkt das Grundrecht der Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet gemäß Art. 11
Abs. 1 GG ein. Der Zwang zur Ausübung einer solchen Arbeit verbunden mit dem
Mangel  des  Anspruchs  auf  eine  dementsprechende  Vergütung  schränkt  das
Grundrecht auf freie Berufswahl gemäß Art. 12 Abs. 1 GG ein.

12. § 22 SGB II   (Bedarfe für Unterkunft und Heizung) – Art. 2 Abs. 1 GG, Art. 2 Abs. 2
S. 1 GG,11 Abs. 1 GG, Art. 13 GG, Art. 14 Abs. 1 GG: Die Möglichkeit des Zwangs
zum Wechsel des Wohnortes im Falle der ermessensabhängigen und demnach dem
Bestimmtheitsgebot widersprechenden Feststellung einer Übersteigung des Bedarfs
der  Aufwendungen  für  Unterkunft  und  Heizung  schränkt  das  Grundrecht  auf
Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet gemäß Art. 11 Abs. 1 GG ein. Der Zwang zur
Aufnahme eines Darlehens im Falle der Abwendung eines Wechsels der Wohnung
bzw.  des  Wohnorts  schränkt  das  Grundrecht  auf  die  freie  Entfaltung  der
Persönlichkeit gemäß Art. 2 Abs. 1 GG und das Grundrecht auf Eigentumsgarantie
gemäß Art. 14 Abs. 1 GG ein. Die Möglichkeit zur Versagung der Bewilligung der
Bedarfe  für  Unterkunft  und  Heizung  schränkt  das  Grundrecht  auf  die
Unverletzlichkeit  der  Person  gemäß Art.     2     Abs.     2     S.     1     GG   i.V.m.  der
Unverletzlichkeit der Wohnung gemäß Art. 13 GG ein.

13. §  24  Abs.  5  SGB  II   (Abweichende  Erbringung  von  Leistungen)  – Art.  2  Abs.  1
GG, Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG, 14 Abs. 1 GG: Der Zwang zur Aufnahme eines Darlehens
im  Falle  des  Auftretens  eines  unabweisbaren  Bedarfs  zur  Sicherung  des
Lebensunterhalts gemäß Absatz 1 schränkt die Grundrechte auf die freie Entfaltung
der Persönlichkeit gemäß Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. der Eigentumsgarantie gemäß Art.
14 Abs. 1 GG ein. Die Möglichkeit der Erbringung des Regelbedarfs in voller Höhe in
Form von Sachleistungen gemäß Absatz 2 schränkt das Grundrecht auf die freie
Entfaltung der Persönlichkeit gemäß Art. 2 Abs. 1 GG und ggf. das Grundrecht der
körperlichen  Unversehrtheit  gemäß Art.  2  Abs.  2  S.  1  GG ein,  wenn  die
Sachleistungen nicht zur Wahrung des Grundrechts ausreichen oder geeignet sind.
Die Abhängigmachung der Gewährung von Leistungen vom sofortigen Verbrauch
oder  der  sofortigen  Verwertung  von  Vermögen  gemäß  Absatz  5  schränkt  das
Grundrecht  auf  Eigentumsgarantie  gemäß Art.  14  Abs.  1  GG ein.  Die
Abhängigmachung der Gewährung von Leistungen vom Anspruch auf Rückzahlung
gemäß  Absatz  5  schränkt  ggf.,  z.B.  im  Falle  der  Unmöglichkeit  Erbringung  der
Sicherung, das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit gemäß Art. 2 Abs. 2 S. 1
GG ein.

14. § 31 SGB II   (Pflichtverletzungen) – Art. 2 Abs. 1 GG, Art. 11 Abs. 1 GG, Art. 12 GG:
Siehe Erläuterungen zu 10. §15 Abs. 1 SGB II, 11. § 16d SGB II

15. § 31a SGB II   (Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen) – Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG, Art. 13
GG: Die Möglichkeit der Minderung des Regelbedarfs bis zu seiner vollständigen
Versagung ohne die Pflicht zur Erfüllung eines Ausgleichs und unter Auslassung
der grundgesetzlichen Pflicht zur Erfüllung des Sozialstaatsprinzips gemäß Art. 1
GG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG und auch hinsichtlich der Bindung der öffentlichen
Gewalt an die Grundrechte als unmittelbar geltendes Recht gemäß Art. 1 Abs. 3
GG i.V.m. der Rechtsbindung gemäß Art. 20 Abs. 3 GG schränkt hier nicht nur das
Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit gemäß  Art. 2 Abs. 2 S. 1
GG ein,  sondern kann es unzulässig suspendieren.  Insofern liegt hier nicht nur
eine zulässige Einschränkung o.a. Grundrechte nach Maßgabe des Art. 19 Abs. 1
S.  1  GG durch  Gesetz  oder  auf  Grund  eines  Gesetzes  vor,  sondern  auch  die
Möglichkeit  zur  Auslöschung  der  physischen  Existenz  Schutzbefohlener  des
Staates. Da hier unmittelbar auch der Erhalt bzw. mögliche Verlust der Wohnung
betroffen  ist,  erfolgt  insoweit  eine  Einschränkung  des  Grundrechts  auf  die
Unverletzlichkeit der Wohnung gemäß Art. 13 GG.

16. § 31b SGB II   (Beginn und Dauer der Minderung) – Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG: Siehe Erl.
zu 15.§ 31a SGB II.

17. §  32  SGB II   (Meldeversäumnisse)  – Art.  2  Abs.  2  S.  1  GG:  Siehe  Erl.  zu  15. §
31a und 31b SGB II. Hinzu kommt der Zwang zur ärztlichen oder psychologischen
Untersuchung, welcher das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit gemäß Art.
2 Abs. 2 S. 1 GG einschränkt.

18. § 33 SGB II   (Übergang von Ansprüchen) – Art. 14 Abs. 1 GG: Die Abtretung von
Ansprüchen ohne Wahlfreiheit schränkt die Grundrechte der freien Entfaltung der
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Persönlichkeit gemäß Art. 2 Abs. 1 GG sowie des Eigentums gemäß Art. 14 Abs. 1
GG ein.

19. § 34 SGB II   (Ersatzansprüche bei sozialwidrigem Verhalten) – Art. 14 Abs. 1 GG:
Siehe Erl. zu 18. § 33 SGB II. Die nach Absatz 2 auf Grund eines Straftatbestands
erhobene  und  dementsprechend  auf  Erben  übergehende  Anspruch  verletzt
darüber hinaus unzulässig das Grundrecht auf rechtliches Gehör gemäß Art. 103
GG,  da  der  Anspruch  begründet  werden  kann,  ohne  das  ein  Gericht  eine
strafbewehrte Handlung feststellen muss.

20. §  34a SGB II   (Ersatzansprüche  für  rechtswidrig  erhaltene  Leistungen)  – Art.  14
Abs. 1 GG: Siehe Erl. zu 18. § 33 SGB II  i.Vm. § 34 SGB II

21. § 34b SGB II   (Ersatzansprüche nach sonstigen Vorschriften) – Art. 14 Abs. 1 GG:
Siehe Erl. zu 18. § 33 SGB II  i.Vm. § 34 SGB II

22. §  35  SGB  II   (Erbenhaftung)  – Art.  14  Abs.  1  GG:  Siehe  Erl.  zu  18. §  33  SGB
II i.Vm. § 34 SGB II

23. § 38 SGB II   (Vertretung der Bedarfsgemeinschaft) – Art. 2 Abs. 1 GG: Siehe Erl. Zu
3. § 7 Abs. 3 Ziff. 3.c) SGB II

24. § 39 Ziff. 1 SGB II   (Sofortige Vollziehbarkeit) – Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG (außerdem
VerletzungArt. 19 Abs. 4 GG): Die sofortige Vollziehbarkeit von Verwaltungsakten
trotz  Widerspruch  und  Anfechtungsklage  schränkt  auf  Grund  des  Entzugs  der
Überlebensgrundsage das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit
gemäß Art.  2  Abs.  2  S.  1  GG ein  und  verletzt  unzulässig  das  Grundrecht  der
Rechtsweggarantie gemäß Art. 19 Abs. 4 GG.

25. §  39  Ziff.  4  SGB  II   (Sofortige  Vollziehbarkeit)  – Art.  11  Abs.  1  GG (außerdem
Verletzung Art. 19 Abs. 4 GG): Der Zwang zum Erscheinen ohne die Möglichkeit
einer  Terminabsprache  schränkt  das  Grundrecht  auf  Freizügigkeit  im  ganzen
Bundesgebiet gemäß Art. 11 Abs. 1 GG ein.

26. §     40     Abs.     1     S.     1     SGB     II   (vgl.§     21     SGB     X  )  (Anwendung  von  Verfahrensvor-
schriften) – Art. 2 Abs. 1 GG, Art. 11 Abs. 1 GG, Art. 13 GG (vgl. zu Art. 13 GG,
§     21 Abs.  1  Ziff.  4  .  SGB X):  Die  Einholung von Auskünften,  die  Anhörung von
Beteiligten,  die  Vernehmung  von  Zeugen  und  Sachverständigen,  die
Herbeiziehung von Akten und die Einnahme des Augenscheins verletzen hier zum
Einen  das  Prinzip  der  Gewaltenteilung  gemäß  Art.     20     Abs.     2     GG   als  Grund-
bestandteil  der  freiheitlichen-demokratischen  Ordnung  i.V.m.  dem  Recht  auf
rechtliches  Gehör  gemäß Art.     103     Abs.     1     GG   sowie  das  auf  den  gesetzlichen
Richter  gemäß  Art.  101 Abs.  1 GG, da das Jobcenter  weder über Polizei-  bzw.
Strafverfolgungsrechte  noch  judikative  Rechte  verfügt  und  der  Grundsatz  der
Verhältnismäßigkeit  gebietet,  dass  Ermittlungen ausschließlich  auf  Grund eines
Verdachts von Ermittlungsbehörden durchzuführen sind. Jede Durchbrechung der
Ermittlungszuständigkeit  verletzten  darüber  hinaus  die  Grundrechte  auf  den
gesetzlichen  Richter  und  ein  sachlich  zuständiges  Gericht  gemäß Art.  101
GG sowie  auf  rechtliches  Gehör  gemäß Art.     103     Abs.     1     GG  ,  das  Bestimmt-
heitsgebot gemäß Art. 103 Abs. 2 GG und die Rechtsweggarantie gemäß Art. 19
Abs. 4 GG. Zum Zweiten schränken diese Maßnahmen nach Maßgabe des Art. 19
Abs.     1     Satz     1     GG   die Grundrechte auf informationelle Selbstbestimmung gemäß
Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG sowie der Unverletzlichkeit der Wohnung
gemäß Art. 13 Abs. 1 GG ein.

27. § 40 Abs. 2 Ziff. 4 SGB II   (Anwendung von Verfahrensvorschriften) – Art. 2 Abs. 2 S. 1
GG(Anm.  zu  §  40  Abs.  2  Ziff.  3: §  330  Abs.  3  Satz  4  SGB  III existiert  nicht;
ausschließlich  Satz  1-2.):  Die  hier  auf §  331  Abs.  1  SGB III abstellende  Einzelnorm
schränkt das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit gemäß Art. 2 Abs.
2  S.  1  GG ein,  da  die  Zahlung  einer  laufenden  Leistung  ohne  Erteilung  eines
Bescheides  vorläufig  eingestellt  werden  kann.  Dies  verletzt  unzulässig  zudem  das
Grundrecht auf Rechtsweggarantie gemäß Art. 19 Abs. 4 GG.

28. §  41 SGB II   (Berechnung der Leistungen)  – Art.  14 Abs.  1 GG:  Da gemäß Satz  1
Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts  für jeden Kalendertag
besteht, jedoch gemäß Satz 2 jeder Monat nur mit 30 Tagen berechnet wird, schränkt
die Differenz von 4- 5 Tagen das Grundrecht der Eigentumsgarantie gemäß Art. 14
Abs. 1 GG ein.

29. § 42 SGB II   (Auszahlung der Geldleistungen) – Art. 2 Abs. 1 GG, Art. 14 Abs. 1 GG: Da
inländische  Geldinstitute  keiner  gesetzlichen  Verpflichtung  zur  Einrichtung  eines
Kontos unterliegen und über ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen als juristische
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Personen gemäß Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 19 Abs. 2 GG frei bestimmen können, mit
wem  sie  einen  privatrechtlichen  Vertrag  eingehen,  kann  im  Sinne  des
Gleichheitsgrundsatzes  gemäß Art.  3  Abs.  1  GG dem  öffentlich-rechtlichen
Leistungsempfänger  nicht  durch  die  Einschränkung  seiner  Eigentumsgarantie
gemäß Art. 14 Abs. 1 GG zugerechnet werden, wenn er z. B. aus Kostengründen unter
Wahrnehmung seines Grundrechts auf die Vertragsfreiheit,  welche auch die Freiheit
zum  Nichtabschluss  eines  Vertrages  umfasst,  auf  die  Einrichtung  eines  Kontos
verzichtet. Dies würde einer Zwangsabgabe gleichkommen und so den Grundsatz des
Verbots der Einzelfallgesetzgebung gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GG verletzen.

30. § 42a SGB II   (Darlehen) – Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG, Art. 14 Abs. 1 GG: In Verbindung
mit §  24  SGB II für  Darlehen  für  im  Einzelfall  vom Regelbedarf  zur  Sicherung  des
Lebensunterhalts  umfasste  und  nach  den  Umständen  unabweisbare  Bedarfe  nach
Maßgabe dessen Absatz  5 schränkt  die  Rückzahlung eines Darlehens  während des
Leistungsbezugs u.U. sowohl das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit
gemäß Art.  2  Abs.  2  S.  1  GG ein,  da  der  Regelbedarf  nicht  mehr  die  gesetzlich
vorgeschriebenen  Mindestausgaben  ermöglicht,  als  auch  das  Grundrecht  auf
Eigentumsgarantie  gemäß Art.  14  Abs.  1  GG.  Ebenso  die  sofortige  Fälligkeit  des
Darlehensbetrags nach Beendigung des Leistungsbezugs, welcher zusätzlich wieder in
die umgehende Abhängigkeit von Leistungen bewirken kann.

31. § 43 SGB II   (Aufrechnung) – Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG, Art. 14 Abs. 1 GG: Siehe Erl. 30. §
42a SGB II.

32. § 43a SGB II   (Verteilung von Teilzahlungen) – Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG, Art. 14 Abs. 1 GG:
Siehe Erl. 30. § 42a SGB II.

33. § 44a SGB II   (Feststellung von Erwerbsfähigkeit und Hilfebedürftigkeit) – Art. 2 Abs. 2
S.  1  GG:  Die  gutachterliche  Stellungnahme  zur  Feststellung  der  Erwerbsfähigkeit
gemäß Abs. 1 Satz 5 erstellt der nach § 109a Absatz 2 des Sechsten Buches zuständige
Träger  der  Rentenversicherung.  Danach umfasst  gemäß § 43 Absatz 2  Satz  2 SGB
VI das  Gutachten  eine  eingehende  ärztliche  Untersuchung  zur  Feststellung  von
Krankheit  oder  Behinderung,  welche das Grundrecht  auf  körperliche  Unversehrtheit
gemäß Art.  2  Abs.  2  S.  1  GG sowie  das  Grundrecht  auf  Freizügigkeit  im  ganzen
Bundesgebiet gemäß Art. 11 Abs. 1 GGeinschränkt.

34. §§ 50  -53 SGB II (51. Datenübermittlung, 52. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von
Sozialdaten durch nichtöffentliche Stellen, 53. Statistik und Übermittlung statistischer
Daten) – Art. 2 Abs. 1 GG, Art. 10 Abs. 1 GG: Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
von Sozialdaten schränkt  das Grundrecht  auf informationelle  Selbstbestimmung ein
gemäß Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG (vgl. im nächsten Abschnitt
„Hinweis  zur  Einschränkung Art.  2  Abs.  1  GG als  Grundrecht  auf  informationelle
Selbstbestimmung“).  Hinsichtlich  der  Erhebung,  Verarbeitung  und  Nutzung  von
Sozialdaten durch nichtöffentliche Stellen gemäß § 51 GG schränkt diese Einzelnorm
das Grundrecht auf das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis gemäß Art. 10 Abs. 1
GG ein.

35. § 56 Abs. 1 S. 5 SGB II   (Anzeige- und Bescheinigungspflicht bei Arbeitsunfähigkeit)
– Art. 2 Abs. 1, 2 S. 1 GG, Art. 11 Abs. 1 GG: Die gutachterliche Stellungnahme zur
Feststellung der Art, Schwere, Dauer oder Häufigkeit einer Erkrankung oder nach dem
Krankheitsverlauf § 275 Abs. 1 Nr. 3b und Abs. 1a SGB V schränkt das Grundrecht auf
körperliche  Unversehrtheit  gemäß Art.  2  Abs.  2  S.  1 GG sowie das  Grundrecht  auf
Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet gemäß Art. 11 Abs. 1 GG ein.

36. §  57  SGB  II   (Auskunftspflicht  von  Arbeitgebern)  – Art.  2  Abs.  1  GG:  Die
Auskunftspflicht  von Arbeitgebern  über  solche  Tatsachen,  die  für  die  Entscheidung
über einen Anspruch auf Leistungen nach diesem Buch erheblich sein können und auch
die  über  Ende und den Grund für  die  Beendigung des  Beschäftigungsverhältnisses
Auskunft  geben,  schränkt  das  Grundrecht  auf  informationelle  Selbstbestimmung
gemäß Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mitArt. 1 Abs. 1 GG ein.

37. § 59 SGB II   (Meldepflicht) – Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG, Art. 11 Abs. 1 GG: Die Meldepflicht
des Leistungsempfängers nach §§ 309 und 310 SGB III schränkt im Allgemeinen das
Grundrecht auf Freizügigkeit  im ganzen Bundesgebiet  gemäß Art. 11 Abs. 1 GG ein
und  im Speziellen,  unter  der  Maßgabe  des  Erscheinens  bei  einem ärztlichen  oder
psychologischen Untersuchungstermin, das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit
gemäß Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG.

38. § 60 SGB II   (Auskunftspflicht und Mitwirkungspflicht Dritter) – Art. 2 Abs. 1 GG, Art.
13 Abs. 1 GG, Art. 14 Abs. 1 GG: Die Auskunftspflicht und Mitwirkungspflicht Dritter
über  persönliche  Daten  des  Leistungsträgers  schränken  das  Grundrecht  auf
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informationelle Selbstbestimmung gemäß Art.  2 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art.  1
Abs.  1  GG ein.  Die  gemäß §  60  Abs.  3  SGB II auf  Verlangen  zu  erfolgen  habende
Auskunft  über  die  Beschäftigungsdaten  des  Partners  eines  Leistungsempfängers
schränkt  ebenfalls  das  Grundrecht  auf  informationelle  Selbstbestimmung  ein.  Die
Einsicht  in  Geschäftsunterlagen  nach  Maßgabe  des  Abs.  5  schränkt  die
Unverletzlichkeit der Wohnung gemäß Art. 13 Abs. 1 GG ein.

39. § 61 SGB II   (Auskunftspflichten bei Leistungen zur Eingliederung in Arbeit) – Art. 2
Abs. 1 GG: Auskunftspflichten bei Leistungen zur Eingliederung in Arbeit schränken das
Grundrecht  auf  informationelle  Selbstbestimmung  gemäß Art.  2  Abs.  1  GG in
Verbindung mitArt. 1 Abs. 1 GG ein. (Darüber hinaus verletzt Abs. 2 Ziff. 2 bzgl. der
Beurteilung  des  „Verhaltens“  den  Bestimmtheitsgrundsatz,  nach  dem  die  zu
beurteilenden  Tatbestandsmerkmale  des  „Verhaltens“  –  hier  vor  allem  eines
pflichtwidrigen  Verhaltens  –  genau  zu  bestimmen  sind  und  nicht  allgemein  dem
Ermessen dessen zu überlassen sind, der die Beurteilung ausfertigt.)

40. §  62  SGB  II   (Schadenersatz)  – Art.  14  Abs.  1  GG:  Die  Pflicht  einer  Person  zum
Schadensersatz gegenüber einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung im Falle einer nicht,
nicht richtig oder nicht vollständig ausfüllten Einkommensbescheinigung schränkt das
Grundrecht  auf  Eigentumsgarantie  gemäß Art.  14  Abs.  1  GG ein  und  verletzt  das
Grundrecht  auf  ein  faires  Verfahren  zur  Feststellung  eines  Vorsatzes  oder
Fahrlässigkeit  im Zuge der Rechtsweggarantie gemäß Art.  19 Abs.  4 GG durch den
gesetzlichen  Richter  gemäß Art.  101  Abs.  1  GG i.V.m.  dem  rechtlichen  Gehör
gemäß Art. 103 Abs. 1 GG (vgl. insbesondere Erl. Zu Punkt 26. § 40 SGB II).

41. § 63 SGB II   (Bußgeldvorschriften) – Art. 14 Abs. 1 GG: Analog zum Bußgeld siehe Erl.
Zu 39. § 62 SGB II.

42. §  64  Abs.  1  SGB II   (Zuständigkeit)  – Art.  10  Abs.  1  GG, Art.  13  Abs.  1  GG:  Die
entsprechende  Geltung  des §  319  SGB  III hinsichtlich  der  Mitwirkungs-  und
Duldungspflichten umfasst die Einsicht in Lohn-, Meldeunterlagen, Bücher und anderer
Geschäftsunterlagen  und Aufzeichnungen.  Außerdem ist  während  der  Geschäftszeit
Zutritt zu Grundstücken und Geschäftsräumen zu gewähren. Werden die Unterlagen
bei  einem Dritten  verwahrt,  ist  die  Bundesagentur  zur  Durchführung der  Aufgaben
berechtigt, auch dessen Grundstücke und Geschäftsräume während der Geschäftszeit
zu betreten und Einsicht in diese Unterlagen zu nehmen. In automatisierten Dateien
gespeicherte Daten hat der Arbeitgeber auf Verlangen und auf Kosten der Agenturen
für Arbeit auszusondern und auf maschinenverwertbaren Datenträgern oder in Listen
zur  Verfügung  zu  stellen.  Sind  die  zur  Verfügung  gestellten  Datenträger  oder
Datenlisten zur Durchführung der Aufgaben nach diesem Buch nicht mehr erforderlich,
sind  sie  unverzüglich  zu  vernichten  oder  auf  Verlangen  des  Arbeitgebers
zurückzugeben. Dies stellt eine Einschränkung der Grundrechte des Post-, Brief- und
Fernmeldegeheimnisses  gemäß Art.  10  Abs.  1  GG,  des  Grundrechts  der
Unverletzlichkeit der Wohnung gemäß Art. 13 Abs. 1 GG sowie der Eigentumsgarantie
gemäß Art. 14 Abs. 1 GG dar.

43. §  65d  SGB  II   (Übermittlung  von  Daten)  – Art.  10  Abs.  1  GG:  Der  Träger  der
Sozialhilfe und die Agentur für Arbeit machen dem zuständigen Leistungsträger
auf Verlangen die bei  ihnen vorhandenen Unterlagen über die Gewährung von
Leistungen für Personen, die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende
beantragt haben oder beziehen, zugänglich. Diese Zugänglichmachung schränkt
sowohl das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gemäß Art. 2 Abs. 1
GG in Verbindung mit Art.  1 Abs. 1 GG als auch das Grundrecht auf das Post-,
Brief- und Fernmeldegeheimnis gemäß Art. 10 Abs. 1 GG ein.

Verstoß des SGB II gegen Art. 19 Abs. 1 und 2 GG

Die  offensichtliche  Tatsache,  dass  das  SGB  II  die  durch  es  eingeschränkten
Grundrechte,  soweit sie nach Maßgabe des Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GG einschränkbar
sind,  nicht  gemäß  der  Gültigkeitsvoraussetzung  für  Grundrechte  einschränkende
Gesetze gemäß Art.  19 Abs.  1 Satz 2  GG» unter  Angabe des Artikels« nennt,  wird
offenbar durch einen Blick in das SGB II.

Der hier vorliegende massive Verstoß des SGB II gegen Art. 19 Abs. 1 GG hat – rein
verfassungsrechtlich gesehen – also die Rechtsfolge der formellen Nichtigkeit des SGB
II  zur  Folge,  da die Vorschrift  des Art.  19 Abs.  1 GG immer das Gesetz  als ganzes
betreffen. Diese Nichtigkeit kann auch durch kein Gericht verneint werden, da hier das
Grundgesetz  selbst  die  zur  Gültigkeit  derartiger  Gesetze  erforderlichen  Parameter
bestimmt  –  außerhalb  einer  dem  entgegenstehenden »Auslegung« durch  die
Rechtsprechung,  welche gemäß Art.  20 Abs.  3 GG an Gesetz  und Recht  gebunden
sowie gemäß Art. 97 Abs. 1 Satz 2 GG dem Gesetz »unterworfen« ist.
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Erschwerend  kommt  hinzu,  dass  die  durch §     31a  -b  SGB  II  ohne  grundgesetzliche
Grundlage »erlaubten«  Sanktionen  dazu  führen  können,  dass  einem
»Leistungsberechtigten« sämtliche Leistungen zum Lebensunterhalt gestrichen werden
können, er also dem physischen Tode ausgeliefert werden kann, verdeutlicht zudem
den Verstoß gegen die Wesensgehaltsgarantie des Art. 19 Abs. 2 GG, ebenfalls einer
Gültigkeitsvoraussetzung für Grundrechte einschränkende Gesetze.

Schlussfolgerung

Der Mangel an Übereinstimmung der Hartz-IV-Gesetzgebung mit dem Grundgesetz ist
also  offensichtlich.  Bleibt  abschließend  die  einfache  Frage  zu  stellen,  weshalb  die
öffentliche  Gewalt,  allen  voran  das  Bundesverfassungsgericht,  diese  Zustände
herstellen und zulassen?

Rechtsvergleichende Hinweise

1.  Expertise  zur  Rechtsfrage: »Wurden  die  Wahlen  zu  den  Bundestagen  der
Bundesrepublik Deutschland seit dem 14. August 1949 in Übereinstimmung mit den
verfassungsrechtlichen Vorschriften der Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 2
GG und Art. 38 GG abgehalten?«

https://rechtsstaatsreport.de/wahlgesetze/

2.  Expertise  zur  Rechtsfrage: »Hat  bereits  die  teilweise  Missachtung  der  absolut
geregelten Zitiergebote gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG und / oder Art. 80 Abs. 1 Satz
3 GG die Unwirksamkeit des betreffenden Gesetzes und / oder der Verordnung ex tunc
zur Folge?«

https://rechtsstaatsreport.de/zitiergebot
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